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Vorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung 

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes wurde von der Gemeindewehrführung aufgestellt.

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans wurde im Wehrvorstand in der Sitzung vom 

29.08.2014 beraten und zur weiteren Umsetzung empfohlen.

Mit der Beschlussfassung des Feuerwehrbedarfsplans durch den Gemeinderat verfügt die 

Gemeinde über eine Planungsgrundlage für das Feuerwehrwesen. Der Feuerwehrbedarfs-

plan ist alle 5 Jahre der weiteren Entwicklung der Gemeinde und den sich daraus ergeben-

den Auswirkungen für das Feuerwehrwesen anzupassen und entsprechend fortzuschreiben. 

In der Abschätzung der Gefahrenrisiken der Gemeinde ist der übliche Umfang der Techni-

schen Hilfe durch die Feuerwehr enthalten. Besondere Risiken, die darüber hinaus zusätzli-

che Anforderungen an die Technische Hilfe stellen, sind im Feuerwehrbedarfsplan gesondert

ausgewiesen.

Der Gemeindevertretung wird der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans mit folgenden Maß-

nahmen zur Beschlussfassung empfohlen:

 Mitgliedergewinnung

 Beschaffung von Einsatzmitteln 

 Neubau / Umbau Feuerwehrgerätehaus

Die im Feuerwehrbedarfsplan ermittelte Sicherheitsbilanz ist mit dem Umsetzen der vorge-

schlagenen Maßnahmen und der anschließenden Ausbildung der neuen Mitglieder ausgegli-

chen.
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Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt den vorgelegten Feuerwehrbedarfsplan und die zum 

Ausgleich der Sicherheitsbilanz erforderlichen Maßnahmen

- Mitgliederzahl

Die Gemeinde und die Gemeindevertretung setzen sich aktiv für eine Steigerung der Mitglie-

derzahl ein.

Die Gemeinde stellt ausreichend Haushaltsmittel für die Personalgewinnung und Ausstattung

des zusätzlichen Personals bereit

- Ausbildung 

Die Gemeinde stellt Haushaltsmittel für Führerscheine bereit.

-Ausrüstung

Die Gemeinde beschafft:

-8 Rettungswesten, die für einen Brandeinsatz unter Atemschutz geeignet sind,

-1 Verkehrsunfallkoffer,

-1 Überdruckbelüfter und

-4 Fluchthauben.

Die überalterte Schutzausrüstung wird ausgesondert und gegen neue Schutzausrüstung er-

setzt.

Es wird mittelfristig auf ein neues Fahrzeugkonzept aus Löschgruppenfahrzeug und Tank-

löschfahrzeug mit Staffel- oder Gruppenkabine und zusätzlicher Beladung analog TSF-W 

(ohne Tragkraftspritze) umgestellt.

-Unterbringung

Es wird eine Planungsgruppe aus Feuerwehr und Gemeindevertretung gegründet, die in die 

Planung eines Neubau einsteigt. 

Es wird geprüft ob ein Hydrant im Bereich des Parkplatzes am  Kindergarten gesetzt werden 

kann.
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Vorbemerkungen

Der Feuerwehrbedarfsplan ist modellhaft und entbindet weder den Träger des Feuerwehrwe-

sens noch die Gemeindewehrführung von ihren Sorgfaltspflichten, einen auf die regionalen 

Besonderheiten abgestellten Feuerwehrbedarfsplan zu erarbeiten und zu vereinbaren.

Das Ermitteln der Risikoklassen ist bis zu 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern anwend-

bar. Dies entspricht dem Schwellenwert zum Einrichten einer Berufsfeuerwehr, deren Pla-

nungsgrößen in Teilen anderen Bewertungen unterliegen als denen, die für die Freiwillige 

Feuerwehr zugrunde liegen.
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Einleitung

Der Feuerwehrbedarfsplan bildet die Entscheidungsgrundlage für die verantwortlichen Gre-

mien des Trägers des Feuerwehrwesens.

Ziel der Feuerwehrbedarfsplanung ist es, auf den Grundlagen

 des kritischen Wohnungsbrandes,

 den dafür geltenden Bemessungswerten und

 dem in Schleswig-Holstein angewandten Merkblatt zur Ermittlung notwendiger Feuer-

wehrfahrzeuge (Löschfahrzeuge) aufgrund von Risikoklassen

den für eine leistungsfähige Feuerwehr erforderlichen Bedarf festzustellen.

Verantwortlich für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist als Träger des Feuerwehrwesens 

die Gemeinde (pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit der Gemeinde). Für die organisa-

torische und fachtechnische Einsatzbereitschaft der Feuerwehr trägt die Gemeindewehrfüh-

rung die Verantwortung.

Die Vereinbarungen zwischen dem Träger des Feuerwehrwesens und der Gemeindewehr-

führung schaffen Planungs- und Handlungssicherheit in den jeweiligen Verantwortungsberei-

chen.

Der Feuerwehrbedarfsplan wird auf der Grundlage einer fachlichen Risikobeschreibung er-

stellt. Als Schutzziel wird der kritische Wohnungsbrand angenommen, dessen Eintrittswahr-

scheinlichkeit gleichermaßen für alle Gemeinden in Schleswig-Holstein zutrifft. Das Ergebnis 

der fachlichen Risikobeschreibung kann aber auch die Definition spezieller Schutzziele erge-

ben.

Auf der Grundlage der Risikobeschreibung der Gemeinde lassen sich aus dem Feuerwehr-

bedarfsplan die Sicherheitsbilanz, die erforderlichen Löschfahrzeuge und die feuerwehrtech-

nische Beladung (Einsatzmittel), die zeitliche und räumliche Erreichbarkeit im Einsatzgebiet 

oder der Ausrückebereiche (Hilfsfrist) sowie die notwendigen Funktionen (Einsatzkräfte) er-

mitteln.

Aus dem Abgleich der Risikobeschreibung (Risikoklasse) mit den verfügbaren Einsatzmitteln

(Fahrzeugpunktwerten) ergibt sich die Sicherheitsbilanz.
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Um bei einem kritischen Wohnungsbrand die Menschenrettung durchzuführen und den 

Brand zu bekämpfen, müssen zeitgleich folgende Bemessungswerte erfüllt sein

 die Einsatzmittel (Löschfahrzeuge und feuerwehrtechnische Beladung)

 die Eintreffzeit (Hilfsfrist)

 die Funktionen (Einsatzkräfte)

Das Festlegen des Erreichungsgrades, in wie vielen Fällen die Feuerwehr innerhalb der 

Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und den Einsatzmitteln die Einsatzstelle errei-

chen soll, ist im Rahmen der rechtlichen Regelungen die Ermessensentscheidung des Trä-

gers der Feuerwehr und bestimmt die Qualität der Feuerwehr. Die Gemeinden haben nach 

dem Brandschutzgesetz als Selbstverwaltungsaufgabe zum Sicherstellen des Abwehrenden 

Brandschutzes und der Technischen Hilfe eine den örtlichen Verhältnissen angemessene 

leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Eine Festlegung, welcher Erreichungsgrad noch 

zulässig ist, erfolgte bisher nicht. Im Allgemeinen wird aber davon ausgegangen, dass der 

Erreichungsgrad als untere Grenze 80 % nicht unterschreiten darf.

Nur bei Einsätzen, die durch das Einsatzstichwort erkennbar unterhalb des kritischen Woh-

nungsbrandes liegen, kann von der geltenden Anzahl an Einsatzkräften und den Einsatzmit-

teln abgewichen werden. Allerdings ist die Hilfsfrist auch in diesen Fällen einzuhalten.

Die aus der Feuerwehrbedarfsplanung ableitbaren Maßnahmen zum Ausgleich einer von 

den Sollwerten abweichenden Sicherheitsbilanz werden mit Hilfe der Stellschrauben aus der 

Handlungsmatrix geprüft, beurteilt und als Maßnahmen für den Entscheidungsvorschlag 

fachlich vorbereitet.

Bei Veränderungen im Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr mit Auswirkungen auf die Si-

cherheitsbilanz und die daraus folgende Vereinbarung muss der Feuerwehrbedarfsplan in re-

gelmäßigen Abständen fortgeschrieben werden.

Aus den Langzeitstudien des Sachversicherungsgeschäftes ist ersichtlich, dass sich der An-

teil der Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherungen im Verhältnis zu den Feuer-Sachversi-

cherungen deutlich erhöht hat. Die Auswertung der Betriebsschließungen und Standortver-

lagerung infolge eines Schadenfeuers zeigt, dass ein sehr hoher Anteil der geschädigten Be-

triebe ihre Produktion nicht oder nicht wieder an diesem Standort aufnehmen. Deshalb ist es 

im Interesse des Trägers der Feuerwehr, ortsansässige Betriebe durch eine leistungsfähige 

Feuerwehr zu schützen, Schadenfeuer durch schadenarme Einsatztaktiken zu begrenzen 

und damit die Betriebsunterbrechung zu minimieren. Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 

trägt zur Standortsicherheit und somit zum Erhalt der Arbeitsplätze in der Gemeinde bei.
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Detailbeschreibung der Gemeinde

Geografische Lage

Die Gemeinde Wendtorf liegt an der Ostseeküste am Ausgang der Kieler Förde, im nördli-

chen Kreis Plön und gehört zum Amt Probstei.

Struktur der Gemeinde

Die Gemeinde Wendtorf besteht aus den Gemeindeteilen Wendtorf, Wendtorfer Strand, Ma-
rina Wendtorf, Bottsand und Wendtorfer Schleuse. Die Gemeindeteile Wendtorf und Wend-
torfer Strand bestehen aus Wohn- und Mischgebieten, im Gemeindeteil Wendtorf befinden 
sich noch mehrere Landwirtschaftliche Betriebe, ein Kindergarten, ein Sportzentrum und ein 
Supermarkt. Der Gemeindeteil Wendtorfer Schleuse besteht aus einigen Ferienhäuser und 
Wohnhäusern, sowie einem Schöpfwerk. Der Gemeindeteil Bottsand besteht aus 2 großen 
Campingplätzen. Der Gemeindeteil Marina Wendtorf besteht aus dem Jachthafen, einer 
Werft und einer Ferienanlage aus den 70er Jahren.

Bevölkerung

Die Risikobeschreibung geht davon aus, dass das Risiko in einer Gemeinde grundsätzlich 

von der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner abhängt. Die der ermittelten Risikoklas-

se zugrunde gelegte Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist der Anlage A1 zu ent-

nehmen. Eine Erhöhung des Risikos erfolgt aufgrund der Art und Weise der Bebauung, der 

geografischen und topografischen Gegebenheiten, der Nutzung sowie sonstiger Gegeben-

heiten, die eine zusätzliche Gefährdung bedeuten können.

Die Bevölkerung der Gemeinde Wendtorf setzt sich aus den ständig dort wohnenden Bür-

gern mit Erstwohnsitz und den zeitweise dort wohnenden Bürgern mit Zweitwohnsitz zusam-

men. Für jede angemeldete Zweitwohnung werden 1,5 Einwohner gerechnet.

Somit ergibt sich eine Einwohnerzahl bestehend aus 999 Hauptwohnsitzen und 197 Zweit-

wohnsitze (197 * 1,5 = 295,5 → 296 Personen) 1295 (Stand 20.08.2014)gerundet 1300 Ein-

wohner. Da davon auszugehen ist, dass durch Neubaugebiete mit einem Zuzug zurechnen 

ist wird in diesem Feuerwehrbedarfsplan von 1400 Einwohnern ausgegangen, hiermit wer-

den dann auch nicht gemeldete Personen angemessen berücksichtigt.

Bebauung

Die Gemeinde besteht im Wesentlichen aus alleinstehenden Ein- und Mehrfamilienhäusern 

in offener Bauweise, lediglich im Gemeindeteil Marina Wendtorf befinden sich ein Hochhaus 

und mehrere große mehrgeschossige Gebäude unterhalb der Hochhausgrenze.
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Bauliche Objekte besonderer Art und Nutzung

Einrichtungen mit großen Menschenansammlungen

Im Gemeindeteil Bottsand befinden sich große 2 Campingplätze, von diesen Campingplät-

zen verfügt ein Campingplatz nur über eine sehr begrenzte Wasserversorgung, ein Hydrant 

vor der Einfahrt, sowie eine offene Wasserstelle (Au) im rückwärtigen Bereich. Zwischen 

Campingplatz und der Au liegt noch ein eingezäunter Deich.

Im Gemeindeteil Marina Wendtorf befinden sich ein Jachthafen mit über 850 Liegeplätzen 

und eine Ferienanlage mit einem Hochhaus und 4 mehrstöckigen Gebäude mit insgesamt 

ca. 600 Wohnungen.

Im Gemeindeteil Wendtorf befindet sich das Sportzentrum.

Gebäude mit hilfs- oder betreuungsbedürftigen Personen

Im Gemeindeteil Wendtorf befinden sich ein Kindergarten und ein Ferienhof, der vornehmlich

von Behinderten genutzt wird. 

Sonstige besondere Objekte

Im Gemeindeteil Marina Wendtorf befindet sich ein Bootslager.

Im Außenbereich der Gemeinde Wendtorf befindet sich die Hofstelle Bock, bei der die Was-

serversorgung nur über einen Wassertank sichergestellt ist. 

Verkehrswege

Im Gemeindegebiet befindet sich nur die Kreisstraße 44 ohne Nennenswerten Schwerlast- 

und Durchgangsverkehr.

Löschwasserversorgung

Die Löschwasserversorgung wird überwiegend durch ein öffentliches Hydrantennetz sicher-

gestellt, die Löschwasserversorgung kann mit folgenden Ausnahme als gut bezeichnet wer-

den: Hofstelle Bock im Außenbereich, Campingplätze im Gemeindeteil Bottsand, Ringwerft 

im Gemeindeteil Marina Wendtorf und Kindergarten und Sportanlagen im Gemeindeteil 

Wendtorf.

Besondere Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Außerhalb des Gemeindeteils Wendtorf befindet sich ein Umspannwerk.
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Gefährdungspotential

Schutzzielbeschreibung

Gesetzliche Aufgaben des Feuerwehrwesens sind das Bekämpfen von Bränden und der 

Schutz von Menschen, Tieren und Sachen vor Brandschäden als Abwehrender Brandschutz 

und die Technische Hilfe bei Not- und Unglücksfällen. Die Aufgaben des Vorbeugenden 

Brandschutzes, um Brände und Brandgefahren zur verhüten, sind nur mittelbar Gegenstand 

des Feuerwehrbedarfsplans, die Pflicht zum Mitwirken im Katastrophenschutz hat keine Aus-

wirkungen auf diesen Feuerwehrbedarfsplan.

Das Schutzziel des kritischen Wohnungsbrandes legt ein typisches Schadensszenario zu-

grunde, welches regelmäßig wiederkehrt, ein erhebliches Gefährdungspotential für das Le-

ben oder die Gesundheit von Menschen darstellt.

Daraus ergibt sich für den Einsatzverlauf die Reihenfolge

 das Retten von Menschen,

 das Schützen von Tieren, Sachwerten und der Umwelt sowie das

 Verhindern der Schadensausbreitung.

Bei einem Wohnungsbrand ist die zeitkritische Phase zunächst die Menschenrettung und an-

schließend die Brandbekämpfung. Hierbei werden folgende Zeiten zugrunde gelegt, die auf 

der so genannten O.R.B.I.T.-Studie1 beruhen: Die Erträglichkeitsgrenze bei einer Belastung 

durch Brandrauch beträgt dreizehn Minuten, die Reanimationsgrenze siebzehn Minuten. Bis 

zu diesem Zeitpunkt muss die Menschenrettung spätestens abgeschlossen sein.

11 Feuerwehrsystem – O.R.B.I.T., Entwicklung eines Systems zur Optimierten Rettung, Brandbekämpfung mit In-

tegrierter Technischer Hilfeleistung im Auftrag des Bundesministers für Forschung und Technologie, Porsche AG,

Forschungsbericht KT 7612, 1978
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Kritischer Wohnungsbrand

Der kritische Wohnungsbrand unterstellt einen Brand im ersten Obergeschoss eines Ge-

bäudes, in dem der Treppenraum als erster baulicher Rettungsweg verraucht ist und die 

Menschenrettung über Rettungsmittel der Feuerwehr als zweiten Rettungsweg erfolgen 

muss.

Die häufigste Todesursache bei einem Wohnungsbrand ist die Vergiftung durch Kohlenmon-

oxid und andere toxische Verbrennungsprodukte. Nur etwa zehn Prozent der Todesopfer er-

liegen ihren Verbrennungen. Ergebnis der Orbit-Studie ist, dass für Opfer von Rauchgasver-

giftungen eine Reanimationsgrenze von siebzehn Minuten nach Brandausbruch gilt. Erfolgen

bis zu diesem Zeitpunkt keine Rettung und keine lebensrettenden medizinischen Maßnah-

men, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit auf ein Minimum.

Experimentelle Untersuchungen ergaben, dass bei Ausbruch eines Wohnungsbrandes nach 

achtzehn bis zwanzig Minuten die zur Brandbekämpfung eingesetzten Einsatzkräfte einem 

sehr hohen Risiko eines schlagartigen Durchzündens aller brennbaren Objekte im 

Brandraum (Raumdurchzündung) ausgesetzt sind. Mit dem Durchzünden verbindet sich ein 

enormer Temperaturanstieg, der trotz persönlicher Schutzausrüstung die zur Menschenret-

tung eingesetzten Einsatzkräfte stark gefährdet. Während oder nach diesem Durchzünden 

ist ein Aufenthalt im Brandraum nicht mehr möglich.
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Spezielle Gefährdungsabschätzung

Der kritische Wohnungsbrand gilt als anerkannte Regel der Technik. Die Risikobeschreibung

der Gemeinde kann im Ergebnis dazu führen, dass sich aus der Gefährdungsabschätzung 

weitere Schutzziele ergeben.

Für die Gemeinde Wendtorf ergeben sich folgende weitere Schutzziele:

Im Bereich der Brandbekämpfung ergibt sich analog zum kritischen Wohnungsbrand der 

Brand von Wohnwagen auf den Campingplätzen und Brand auf Booten im Yachthafen.

Im Bereich der technischen Hilfe ergibt sich als weiteres Schutzziel im Bereich Umweltschutz

im Yachthafen die Bekämpfung von Wassergefährdenden Stoffen insbesondere Öl.

Die Ausrüstung für diese Schutzziele ist im Wesentlichen bei der Feuerwehr Wendtorf vor-

handen, es fehlen nur für die Brandbekämpfung unter Atemschutz geeignete Rettungswes-

ten. Ferner sollte bei Ersatzbeschaffungen der Löschfahrzeuge darauf geachtet werden, 

dass möglichst viel Wasser und Schaummittel auf dem Fahrzeug mitgeführt werden kann 

(siehe auch Löschwasserversorgung).

Einsatzübersicht

Die Gesamtübersicht über die Verteilung der Einsätze der Gemeindefeuerwehr auf die Ein-

satzbereiche Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe, Fehlalarme und Sonstige Einsät-

ze sind in der Anlage G3 beigefügt. Die Anzahl der jährlichen Einsätze selbst lässt keinen 

Rückschluss über die Eintrittswahrscheinlichkeit eines kritischen Wohnungsbrandes zu und 

entbindet den Träger der Feuerwehr nicht von der Verpflichtung, eine leistungsfähige Feuer-

wehr zu unterhalten.
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Risikoklasse

Die Gefährdungsabschätzung einer Gemeinde wird durch die ermittelte Risikoklasse ausge-

drückt (Anlage A1).

Für Ortsfeuerwehren mit einem eigenen Ausrückebereich werden die Risikopunkte nach der 

Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohnern in dem Ausrückebereich und den dort befindli-

chen Risiken ermittelt. Die Risikoklassen der Ausrückebereiche der Ortsfeuerwehren sind 

aus den Anlagen A1 bis A7 ersichtlich.
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Bemessungswerte

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr wird danach beurteilt, ob die Bemessungswerte Ein-

satzmittel, Hilfsfrist und Einsatzkräfte zeitgleich erfüllt werden. Die nachfolgenden Grafiken 

veranschaulichen die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Bemessungswerten. Es

ist nicht allein entscheidend, wie viele Einsatzkräfte innerhalb der Hilfsfrist mit wie vielen Ein-

satzmitteln an der Einsatzstelle sind, sondern ob die für den Einsatz erforderlichen Funktio-

nen (z.B. Einsatzleitung, Maschinist oder Einsatzkräfte mit Atemschutz) innerhalb der Hilfs-

frist verfügbar sind. So steht der Einsatzerfolg auch in Frage, wenn ausreichend Funktionen 

an der Einsatzstelle sind, aber die Hilfsfrist nicht eingehalten werden konnte. Bei der Anzahl 

der Einsatzkräfte, die die notwendigen Funktionen ausfüllen können, handelt es sich um die 

Mindestanzahl.

Einsatzablauf kritischer Wohnungsbrand

Der Umfang der Einsatzleitung ist nach der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 100 abhängig 

von der Gefahrenlage, dem Schadenereignis und den zu führenden Einheiten. Bei den all-

täglichen Einsätzen zur Gefahrenabwehr kann die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter (zum 

Beispiel die Gruppenführerin oder der Gruppenführer) in der Regel ohne Unterstützung 

durch weitere Führungskräfte und weiteres Führungsunterstützungspersonal die anstehen-

den Aufgaben erfüllen.
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Der Status des Ausrückebereichs einer Ortsfeuerwehr oder des Einsatzgebietes einer Ge-

meindefeuerwehr wird durch Ampeln dargestellt. Ist der Ausrückebereich einer Ortsfeuer-

wehr mit dem Status rot gekennzeichnet, ohne dass die Sicherheitsbilanz mit den Maßnah-

men der Handlungsmatrix als Stellschrauben ausgeglichen werden konnte, erhält auch das 

Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr den Status rot.

Sicherheitsbilanz

Zusätzlich zu den Bemessungswerten als Voraussetzung für die Menschenrettung und 

Brandbekämpfung bei einem kritischen Wohnungsbrand werden die Risiken in einer Ge-

meinde und in den Ausrückbereichen nach dem in Schleswig-Holstein angewandten Merk-

blatt zur Ermittlung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge (Löschfahrzeuge) aufgrund von Risiko-

klassen ermittelt. Aus der Gegenüberstellung der ermittelten Risikoklasse und den in der Ge-

meinde oder den Ausrückebereichen verfügbaren Fahrzeugpunktwerten ergibt sich die Si-

cherheitsbilanz.

Ausgeglichen ist eine Sicherheitsbilanz, wenn die Risikoklasse und die Summe der Fahr-

zeugpunkte im Wesentlichen übereinstimmen. Im Rechenmodell der zu ermittelnden Risiko-

klasse ist ein Abweichen von fünf Prozent der Risikopunkte zur nächst tieferen Risikoklasse 

eingerechnet. Die Differenz ist in der Anlage A2 ausgewiesen. Ist die Summe der Fahrzeug-

punkte größer als die der Risikoklasse, ist die Sicherheitsbilanz positiv. Ist die Summe der 

Fahrzeugpunkte kleiner als die der Risikoklasse ist die Sicherheitsbilanz negativ.

Trotz positiver oder ausgeglichener Sicherheitsbilanz kann der Ampelstatus für die Gemein-

defeuerwehr oder den Ausrückebereich einer Ortfeuerwehr mit rot gekennzeichnet sein, 

wenn einer oder mehrere der Bemessungswerte nicht erfüllt sind. Für diese Fälle gibt es 

Prüfmöglichkeiten, mit welchen Stellschrauben und welchen zu treffenden Maßnahmen aus 

der Handlungsmatrix die Defizite ausgeglichen werden können.

Einsatzmittel

Als Mindestausstattung für die Ersteinsatzmaßnahmen zur Menschenrettung sind vier umluf-

tunabhängige Atemschutzgeräte, Rettungsmittel je nach Geschosshöhe (eine vierteilige 

Steckleiter (Rettungshöhe bis acht Meter) oder eine dreiteilige Schiebleiter (Rettungshöhe 

bis zwölf Meter bei Bauten bis zum 30. April 2009)), Geräte für die einfache Technische Hilfe

und auf einem Löschfahrzeug mitgeführtes Löschwasser erforderlich. Zukünftig wird bei Neu-

bauten und Rettungshöhen von über 8 m nicht mehr vom Einsatz tragbarer Leitern ausge-

gangen, dies gilt jedoch nicht für den Bestand.
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Risikoklasse 1

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF-W und innerhalb von dreizehn Mi-

nuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen.

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das Zufahren eines wasserführenden Lösch-

fahrzeuges vorzuplanen.

Risikoklasse 2

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6) 

und innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Ein-

satzstelle eintreffen.

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

oder TSF-W ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das Zufahren eines LF 10 (bisher

LF 8/6 oder LF 10/6) vorzuplanen, um bei einer Rettungshöhe von mehr als 7,2 Metern — 

sofern nicht ein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden ist — den zweiten Rettungsweg 

mit einer dreiteiligen Schiebleiter sicherzustellen. Mit der Inkraftsetzung der überarbeiteten 

Landesbauordnung Schleswig-Holstein ab dem 01. Mai 2009 ist die dreiteilige Schiebleiter 

kein anerkanntes Rettungsmittel mehr. Dies bedeutet, dass bei Gebäuden deren zweiter 

Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der 

Brüstung von zum Anleiteren bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der fest-

gelegten Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden dürfen, wenn die Feuerwehr über die 

erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt.

oder

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

ist und die Rettungshöhe für den zweiten Rettungsweg 7,2 Meter nicht überschreitet oder ein

baulicher zweiter Rettungsweg vorhanden ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das

Zufahren eines wasserführenden Löschfahrzeuges vorzuplanen.

ab der Risikoklasse 3 

Je nach Rettungshöhe für den zweiten Rettungsweg sind vorgesehen:

bis 12 Meter Rettungshöhe

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6)  — 

bei baulich fehlendem zweiten Rettungsweg mit einer dreiteiligen Schiebleiter — und inner-

halb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Einsatzstelle 

eintreffen.
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In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle erst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

oder TSF-W ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das Zufahren eines LF 10 (bisher

LF 8/6 oder LF 10/6) vorzuplanen.

oder

größer als 12 Meter Rettungshöhe

In acht Minuten nach Alarmierung sollen mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6) 

und — sofern nicht ein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden ist — ein Hubrettungsfahr-

zeug an der Einsatzstelle eintreffen.

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle erst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

oder TSF-W ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das Zufahren eines LF 10 (bisher

LF 8/6 oder LF 10/6) vorzuplanen.

Hilfsfrist

Die Hilfsfrist für Feuerwehren beträgt in Schleswig-Holstein zehn Minuten. Sie beginnt mit 

dem Zeitpunkt, in dem der Notruf in der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle entgegen-

genommen wird und endet mit dem Eintreffen an der Einsatzstelle und dem Tätigwerden der 

Feuerwehr.

Die Hilfsfrist unterteilt sich in die Gesprächs- und Dispositionszeit in der Feuerwehreinsatz- 

und Rettungsleitstelle, die Ausrückezeit nach Alarmierung der Einsatzkräfte und die An-

fahrtszeit.

Der Aktionsradius der Feuerwehr ist abhängig von der Ausrückezeit. Je länger die Zeitspan-

ne für die Ausrückezeit ist, desto kleiner wird der Aktionsradius.

Die Aktionsradien geben die Umkreise vom Feuerwehrhaus aus an, die in acht (schwarz) 

oder dreizehn Minuten (grau) erreichbar sind (Anlage A 3.3 Druckansicht Google Maps). Alle

Bereiche, die außerhalb dieser Aktionsradien liegen, sind für die Feuerwehr nicht innerhalb 

der Hilfsfrist erreichbar.

Einsatzkräfte 

Um eine erfolgreiche Menschenrettung bis spätestens zur siebzehnten Minute nach Brand-

ausbruch durchzuführen, müssen acht Minuten nach der Alarmierung zehn Einsatzkräfte an 

der Einsatzstelle eintreffen. Diese Einsatzkräfte können ausschließlich die Menschenrettung 

über zwei voneinander unabhängige Rettungswege ohne Brandbekämpfung durchführen. 

Das vorgenommene wasserführende Strahlrohr ist für die Eigensicherung des im Innenan-

griff tätigen Angriffstrupp erforderlich. Dieser Einsatz ist nur unter umluftunabhängigem 
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Atemschutz möglich. Deshalb müssen vier Einsatzkräfte die Funktionen Atemschutzgeräte-

träger erfüllen.

Dreizehn Minuten nach der Alarmierung müssen sechs weitere Einsatzkräfte an der Einsatz-

stelle verfügbar sein, die zur Brandbekämpfung eingesetzt werden und die Menschenrettung 

unterstützen können. Von den sechs weiteren Einsatzkräften müssen ebenfalls vier die 

Funktion Atemschutzgeräteträger erfüllen.
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Organisation der Gemeindefeuerwehr

Die Gemeindefeuerwehr hat in der Einsatzabteilung 22 aktive Führungs- und Einsatzkräfte. 

Die Gemeindefeuerwehr hat eine Jugendabteilung mit 9 Jugendlichen.

Die Mitgliederzahl der Feuerwehr Wendtorf ist als äußerst kritisch anzusehen, bei den Funk-

tionen können derzeit Einsatzleiter, Gruppenführer und Maschinisten noch wie vorgeschrie-

ben doppelt besetzt werden, bei den weiteren Funktionen ist dies nicht der Fall. 

Insbesondere bei den Atemschutzgeräteträgern herrscht ein Defizit.

Bemessungswerte Gemeindefeuerwehr

Die Bewertung einer Gemeindefeuerwehr ergibt sich aus der Sicherheitsbilanz, den Ein-

satzmitteln, der Hilfsfrist sowie den Einsatzkräften. Die Grundlage dieser Bewertung bildet 

die Betrachtung der Ausrückebereiche. Werden in den Ausrückebereiche nicht alle Bemes-

sungswerte mit dem Ampelstatus grün bewertet, erhält die Gemeindefeuerwehr den Ampel-

status rot, und es muss mit Hilfe der Stellschrauben geprüft werden, welche Maßnahmen 

zum Ausgleich der Defizite auch gemeindeübergreifend möglich sind.

Für die tatsächliche Beurteilung der Sicherheitsbilanz ist zusätzlich die Betrachtung der Be-

messungswerte Hilfsfrist, Einsatzkräfte und Einsatzmittel erforderlich, da sich aus dieser Ge-

samtschau erst die Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr abschließend beurteilen lässt

Sicherheitsbilanz

Das Ergebnis aus dem Vergleich der ermittelten Risikoklasse und der Summe der in der Ge-

meindefeuerwehr verfügbaren Fahrzeugpunkte ist in der Anlage G2.1 als Ampelstatus mit 

der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein Defizit) dargestellt.
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Einsatzmittel

Die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle verfügbaren Einsatzmittel der Gemeindefeu-

erwehr werden in der Anlage G2.2 als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün 

(kein Defizit) dargestellt.

Die Anzahl der Fahrzeugpunkte entspricht derzeit nicht der Gemeindegröße, da das LF 16 

TS als Katastrophenschutzfahrzeug nicht berücksichtigt wird, unabhängig davon fehlt auch 

das Personal für eine Berücksichtigung.

Das notwendige Hubrettungsfahrzeug fährt aus den Gemeinden Laboe oder Schönberg zu.

Hilfsfrist

Die Aktionsradien im Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr werden in der Anlage G2.3 

(Druckansicht Google Maps) als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein 

Defizit) dargestellt.

Im Einsatzgebiet werden die für das Schutzziel bedeutsamen Gebiete erreicht.

Einsatzkräfte

Die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle verfügbaren Einsatzkräfte der Gemeindefeu-

erwehr werden in der Anlage G2.4 als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün 

(kein Defizit) dargestellt.

Für das Bewerten der Stärke der Einsatzabteilung und ihre Verteilung auf die für den kriti-

schen Wohnungsbrand erforderlichen Funktionen ist es notwendig, die Verfügbarkeit der 

Führungs- und Einsatzkräfte zu bewerten. In der Feuerwehr ist es üblich, dass Führungs- 

und Einsatzkräfte über die Qualifikation für mehrere Funktionen verfügen. Allerdings ist ent-

scheidend, welche Funktion im Einsatzfall wahrgenommen wird. Die Forderung des Arbeits-

marktes nach Mobilität führt dazu, dass die Verfügbarkeiten von Führungs- und Einsatzkräf-

ten unterschiedlich sind. Deshalb wird wochentags in Tages- und Nachtverfügbarkeit unter-

schieden.

Es können derzeit noch alle notwendigen Funktionen innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatz-

stelle besetzt werden, dies ist insbesondere Tagsüber jedoch nur über nachbarschaftliche 

Löschhilfe möglich. 

Es stehen insbesondere für längerfristige Einsätze nicht genügend Einsatzkräfte zur Verfü-

gung, insbesondere ist dies bei Unwetterlagen der Fall, da in dieser Zeit Nachbargemeinden,

kaum oder keine Hilfe leisten können.
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Bewerten des Einsatzgebietes der Gemeindefeuerwehr

Sofern die Defizite eines oder mehrerer der Bemessungswerte innerhalb des Einsatzgebie-

tes der Gemeindefeuerwehr nicht ausgeglichen werden können, ist zu prüfen, ob dies orga-

nisatorisch zwischen mehreren Trägern des Feuerwehrwesens möglich ist. Die nachfolgende

Handlungsmatrix (Anlage G2.5) gibt Anhaltswerte dafür, welche Stellschrauben möglich und

welche Maßnahmen zum Ausgleich einer defizitären Sicherheitsbilanz denkbar sind. Die tat-

sächlichen Möglichkeiten sind von den regionalen, fachlichen und organisatorischen Gege-

benheiten abhängig.

Die Gesamtübersicht über die Verteilung der Einsätze der Gemeindefeuerwehr auf die Ein-

satzbereiche Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe, Fehlalarme und Sonstige Einsät-

ze sind in der Anlage G3 beigefügt.
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Ergebnis

Es ist kein Ausgleich der defizitären Sicherheitsbilanz innerhalb des Einsatzgebietes des 

Trägers des Feuerwehrwesens möglich, da nur eine Feuerwehr unterhalten wird. Ferner ist 

ein Ausgleich der defizitären Sicherheitsbilanz zwischen Trägern des Feuerwehrwesens nur 

sehr beschränkt möglich, da die benachbarten Feuerwehren nicht über ausreichende Über-

kapazitäten verfügen.

Vorgeschlagene Maßnahmen zum Ausgleich der defizitären Sicher-

heitsbilanz

Die Defizite in der Sicherheitsbilanz lassen sich im Wesentlichen in 2 Hauptgruppen und ins-

gesamt 4 Unterpunkte aufgliedern:

- Einsatzkräfte

-- Mitgliederzahl

Die Mitgliederzahl muss dringend gesteigert werden, daher sollten mehrere Mitgliederwerbe-

aktionen durchgeführt werden, weiterhin sollte mittelfristig auf ein anderes Fahrzeugkonzept 

(siehe Ausrüstung) umgestellt werden um die Sollzahl der Mitglieder zu reduzieren.

Sofern die Mitgliederwerbeaktionen ohne Erfolg verlaufen ist die Einrichtung einer Pflichtfeu-

erwehr neben der bestehenden Freiwilligen Feuerwehr leider unumgänglich.

-- Funktionen 

Derzeit bereiten insbesondere die Funktionen Atemschutzgeräteträger und zukünftig Maschi-

nisten die größten Probleme. Um die Problematik der fehlenden Maschinisten (Fahrer) zu 

beseitigen, ist es erforderlich, dass genügend Mitglieder einen LKW Führerschein besitzen. 

Die Gemeinde müsste daher die Kosten für LKW Führerscheine übernehmen.

Bei den Atemschutzgeräteträgern stellt sich die Situation schwieriger da, aber auch hier 

könnte durch einen Umstieg auf ein anderes Fahrzeugkonzept die Gesamtzahl der notwendi-

gen Atemschutzgeräteträger von 16 auf 8 reduziert werden.

- Ausstattung

--Ausrüstung

Die Anschaffung eines Überdruckbelüfters und 4 Fluchthauben erscheint unumgänglich, da 

in der Marina Wendtorf teilweise nur ein Fluchtweg vorhanden ist.

Es sollten 8 Rettungswesten, die für einen Brandeinsatz unter Atemschutz geeignet sind be-

schafft werden und ein Verkehrsunfallkoffer beschafft werden.

Die überalterte Schutzausrüstung muss ausgesondert und durch neue ersetzt werden.
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Ferner sollte mittelfristig auf ein anderes Fahrzeugkonzept umgestellt werden.

Dieses Fahrzeugkonzept sieht vor, dass nicht mehr wie bisher 2 Löschgruppenfahrzeuge (LF

8/6 und LF 16 TS) vorgehalten werden sondern 1 Löschgruppenfahrzeug (LF 20 oder LF 10)

und ein Tanklöschfahrzeug (TLF 2000 oder TLF 3000). Bei dem Tanklöschfahrzeug (TLF) 

sollte zusätzlich zur Normausstattung eine Staffel- oder Gruppenkabine und die Beladung ei-

nes TSF-W gewählt werden, um zu Gewährleisten, dass parallele Einsätze abgearbeitet wer-

den können.

--Unterbringung

Hier fand am 14.01.2014 eine Begehung der Feuerwehrunfallkasse statt. Es konnten einige  

kleinere Mängel durch die Feuerwehr abgestellt werden. Die wesentlichen und gravierends-

ten Sicherheitsmängel bestehen jedoch weiterhin.

Unabhängig von der Begehung wird bei Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs (LF oder 

TLF) die Fahrzeughalle zu klein sein, somit ein Neubau unumgänglich sein.

Darüber hinaus herrscht im Feuerwehrgerätehaus Unterhaltungsstau.

Es sollte ein Hydrant im Bereich des Parkplatzes vom Kindergarten geschaffen werden.
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Rechtliche Grundlagen

Die Verpflichtungen der Gemeinde als Träger des Feuerwehrwesens mit den Aufgaben des 

Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe begründen sich in dem Gesetz über

den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren.

Die Gemeinden haben als Träger des Feuerwehrwesens als pflichtige Selbstverwaltungsauf-

gabe für die Sicherstellung des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe zu 

sorgen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie leistungsfähige öffentliche Feuerwehren als

gemeindliche Einrichtung zu unterhalten, Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen einzu-

richten sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen. Diese Pflichten be-

stehen nur im Rahmen der (finanziellen) Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde.

Bei Verletzung einer der Gemeinde in diesem Aufgabenbereich obliegenden Pflichten durch 

das schuldhafte Handeln einer oder mehrerer bestimmter Personen, z. B. aus dem Bereich 

der freiwilligen Feuerwehr oder der Gemeinde, haftet die Gemeinde gemäß Artikel 34 GG in 

Verbindung mit § 839 BGB auch direkt gegenüber der Bürgerin oder dem Bürger, die oder 

der durch den Verstoß gegen die Amtspflicht gefährdet wird oder Schaden erleidet2.

Das Nichteinhalten des Mindeststandards kann der Gemeinde als Organisationsverschulden 

angelastet werden.

Um sicher zu stellen, dass die notwendigen Vorkehrungen getroffen sind, sollte von jeder 

Gemeinde anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse ein nachvollziehbarer Feuerwehrbe-

darfsplan aufgestellt werden. Hierbei sind neben der Anzahl der Einwohnerinnen und Ein-

wohner und den Grundrisiken, zusätzliche Risiken aufgrund der Bebauung, Gewerbe, Indus-

trie usw. zu berücksichtigen (siehe auch Merkblatt zur Ermittlung notwendiger Feuerwehr-

fahrzeuge aufgrund von Risikoklassen).

2 Ist eine Behörde in sachlicher und personeller Hinsicht nicht so ausgestattet, dass sie ihren Pflichten 

Dritten gegenüber (hier: § 2 BrSchG SH) nachkommen kann, so liegt – z. B. bei Nichteinhaltung von 

Mindeststandards – ein eine Haftung auslösender Organisationsmangel der Behörde auch ohne per-

sönliches Verschulden des Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin vor. Auf mangelnde Zuweisung von 

Haushaltsmitteln und Personal kann die Behörde sich als Entschuldigungsgrund nicht berufen. Dies 

entschied der Bundesgerichtshof am 11. Januar 2007 (Az: III ZR 302/05)
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Begriffsbestimmungen

Anerkannte Regel der Technik3

Die anerkannten Regeln der Technik sind technische Regeln bzw. Technikklauseln für den 

Entwurf und die Ausführung von baulichen Anlagen oder technischen Objekten. Es sind Re-

geln, die in der Wissenschaft als theoretisch richtig erkannt sind und feststehen, in der Praxis

bei dem nach neuestem Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt sind 

und sich aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung bewährt haben. Sie stellen (…) für 

den Sollzustand eine Minimalforderung dar und bei Nichteinhaltung liegt ein Mangel vor, (…).

Ausrückebereich

Der Ausrückebereich ist üblicherweise mit dem Gebiet des Gemeindeteils oder der Gemein-

de identisch, für den die Orts- oder Gemeindefeuerwehr aufgestellt wurde. Bei der Planung 

des Ausrückebereichs ist von einer Hilfsfrist von zehn Minuten (Ausrück- und Anmarschzeit 

von acht Minuten) auszugehen. Die Risikoklasse ermittelt sich aus der Anzahl der Einwohne-

rinnen und Einwohner und den Risiken im jeweiligen Ausrückebereich.

3 Wikipedia, Wikimedia Foundation Inc., San Francisco, CA 94107-8350, United States of America, http://de.wi-

kipedia.org/wiki/Hauptseite
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Begründung der erforderlichen Führungs- und Einsatzkräfte und 
ihre Funktionen 

für den kritischen Wohnungsbrand

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Verteilung der Führungs- und Einsatzkräfte sowie 

der für den Einsatz unbedingt erforderlichen Funktionen ersichtlich. Ohne Einsatzkräfte mit 

umluftunabhängigem Atemschutz ist weder die Menschenrettung noch die Brandbekämp-

fung möglich.

(Einsatzleitung)

1. Funktion Einheitsführung

Führen der taktischen Einheit

Atemschutzüberwachung

2. Funktion Maschinist und Fahrer

Bedienen der Feuerlöschkreiselpumpe und der im Fahr-

zeug fest eingebauten Aggregate

3. und 4. Funktion Angriffstrupp

Menschenrettung unter Atemschutz über den Treppenraum

mit dem 1. Rohr (Eigensicherung)

5. und 6. Funktion Wassertrupp

Im Bedarfsfall Menschenrettung über tragbare Leiter unter 

Atemschutz

Herstellen der Wasserversorgung

Sicherheitstrupp

7. und 8. Funktion Schlauchtrupp

Unterstützen bei der Menschenrettung

Verlegen von Schlauchleitungen

9. Funktion Melder

Unterstützen bei der Menschenrettung

Betreuen von Personen

Übermitteln von Nachrichten

Sonderaufgaben
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für die eingeklemmte Person bei einem Verkehrsunfall

1. Funktion Einheitsführung

Führen der taktischen Einheit

2. Funktion Maschinist und Fahrer

Erstabsichern der Einsatzstelle

Bedienen der im Fahrzeug fest eingebauten Aggregate

3. und 4. Funktion Angriffstrupp

Durchführen lebenserhaltender Sofortmaßnahmen

Schaffen eines Erstzuganges

5. und 6. Funktion Wassertrupp

Sichern der Einsatzstelle gegen Gefahren

Sicherstellen des zwei (drei)fachen Brandschutzes

7. und 8. Funktion Schlauchtrupp

Einrichten Geräteablageplatz und Gerätebereitstellen

9. Funktion Melder

Betreuen der verletzten Person

Übermitteln von Meldungen

Sonderaufgaben

Bemessungswerte der Schutzzielbestimmung

Qualitätskriterium ist, innerhalb welcher Zeit (Hilfsfrist) die Feuerwehr mit welcher Funktions-

stärke und welchen Einsatzmitteln am Einsatzort eintrifft.

Der Träger des Feuerwehrwesens dokumentiert gegenüber den Einwohnerinnen und Ein-

wohnern mit der Festlegung der Bemessungswerte im Feuerwehrbedarfsplan die Leistungs-

fähigkeit der Feuerwehr.

Bewertung der Technischen Hilfe

Vergleichbar dem kritischen Wohnungsbrand als Standardbrand wird als Standard für die 

Technische Hilfe ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person und austretenden Be-

triebs- und Kraftstoffen angenommen. Als Annahme gilt, dass die Anforderungen aus Einsät-

zen zur Technischen Hilfe dann erfüllbar sind, wenn die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr für
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den abwehrenden Brandschutz ausreichend ist. Dies schließt nicht aus, dass in Gemeinden 

Risikopotentiale vorhanden sind, die eine besondere Bewertung der Technischen Hilfe erfor-

dern. Dabei bedarf die Bewertung, inwieweit es sich bei der Technischen Hilfe um tatsächlich

um zeitkritische Einsätze handelt, einer besonderen Beachtung.

Doppik4

Doppik ist ein Kunstwort aus der öffentlichen Verwaltung, angelehnt an die doppelten Buch-

führung als Standardinstrument der Betriebswirtschaftslehre. Die Abkürzung steht für die 

kaufmännische Doppelte Buchführung in Konten Soll und Haben. Verwendung findet der Be-

griff Doppik traditionell im kaufmännischen Bereich und seit längerem auch bei Personalkör-

perschaften. Bei der Doppik werden Ausgaben und Einnahmen an dem Tag ihrer Entstehung

gebucht. Dies erfolgt in einem dafür aufgestellten Haushaltsplan der Gemeinde. Hier werden 

die einmaligen Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer angeschrieben und direkt einem 

Produkt zugeordnet.

Einsatzbereich

Nach § 21 Abs. 4 BrSchG können den gemeindlichen Feuerwehren durch die Aufsichtsbe-

hörden zusätzliche Einsatzbereiche zugewiesen werden, wenn die Erfüllung der gesetzlichen

Aufgaben in diesem Einsatzbereich durch die zuständige Feuerwehr nicht hinreichend ge-

währleistet ist oder solche nicht vorhanden sind. Damit erweitert sich das Einsatzgebiet oder 

der Ausrückbereich entsprechend.

Einsatzgebiet

Nach § 29 LVwG beschränkt sich die Zuständigkeit einer Behörde auf den räumlichen Wir-

kungsbereich oder auf die ihnen zugewiesenen Teile des räumlichen Wirkungsbereiches ih-

rer Träger. Diesen Grundsatz greift das BrSchG auf. Die Feuerwehr hat ihre Aufgaben in ih-

rem Einsatzgebiet wahrzunehmen (§ 6 Abs. 1 BrSchG, § 1 Abs. 1 der Mustersatzung für 

eine Gemeindefeuerwehr ohne oder mit Ortswehren). Das Einsatzgebiet der öffentlichen 

Feuerwehren (BF, FF, PF) ist mit dem Gebiet der Gemeinde (§ 5 GO) identisch.5

Auch für Ortswehren in Gemeindeteilen, die nach § 8 Abs. 2 BrSchG aufgestellt werden und 

zusammen die Gemeindefeuerwehr bilden, ist das Einsatzgebiet das gesamte Gemeindege-

biet. In diesem Gebiet leisten die Ortswehren keine gemeindeübergreifende Hilfe nach § 21 

BrSchG.

4 Wikipedia, a.a.O.

5 Karl Heinz Mücke, Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein, Kommentar, Kommunal- und Schulverlag, Wiesba-

den, 2008
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Fachliche Verantwortlichkeit

Die Ermittlung der Hilfsfrist und die Festlegung der Funktionsstärken ist das Ergebnis wis-

senschaftlicher, medizinischer und feuerwehrtaktischer Annahmen. Einer erfolgreichen Men-

schenrettung liegt zugrunde, dass die Erträglichkeitsgrenze eines Menschen im Brandrauch 

13 Minuten und die Reanimationsgrenze 17 Minuten beträgt. Nach 18 bis 20 Minuten besteht

die Gefahr einer Rauchdurchzündung. Diese Zeiten bestimmen die Dauer der Hilfsfrist.

Für die organisatorische, technische und personelle Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist 

die Wehrführung der Feuerwehr verantwortlich. Das Erstellen des Feuerwehrbedarfsplans 

verpflichtet die Wehrführung zu einer organisatorischen und fachlichen Sorgfaltspflicht. Feh-

ler in der Feuerwehrbedarfsplanung haben unmittelbare Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit

der Feuerwehr und deren Gestaltung durch den Träger des Feuerwehrwesens.

Hilfsfrist

Vom Entstehen über das Entdecken bis zum Tätig werden der Feuerwehr gibt es einen all-

gemein anerkannten Zeitablauf, der aufgrund der Vielzahl möglicher Einflussfaktoren ledig-

lich Anhalts werte darstellt. Im Ergebnis stellt die Hilfsfrist eine anerkannte Regel der Technik

dar, die einzuhalten ist.

Möglichkeiten und Grenzen der Feuerwehrbedarfsplanung

Aus der Feuerwehrbedarfsplanung ergeben sich die Anforderungen, die aus dem vorhande-

nen Risikopotential in der Gemeinde an die Feuerwehr gestellt werden. Aus der Gegenüber-

stellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ergibt sich die Sicherheitsbilanz, die im Ideal-

fall den Anforderungen entspricht und somit ausgeglichen wäre. Die Feuerwehrbedarfspla-

nung eröffnet aber auch Möglichkeiten, die Sicherheitsbilanz zu gestalten und damit zu be-

einflussen. Dieser Gestaltungsspielraum obliegt der Gemeindewehrführung. Ist die Sicher-

heitsbilanz auch bei ausgeschöpftem Gestaltungsspielraum nicht ausgeglichen, ist es Aufga-

be der Gemeindewehrführung, den Träger der Feuerwehr auf das Sicherheitsdefizit aufmerk-

sam zu machen, damit der Träger des Feuerwehrwesens durch entsprechende Entscheidun-

gen die Leistungsfähigkeit herstellen kann.
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Politische Verantwortlichkeit

Das Festlegen des Schutzziels ist eine politische Entscheidung des Trägers des Feuerwehr-

wesens. Dies gilt auch für den Erreichungsgrad, in wie vielen Fällen der Einsätze das 

Schutzziel mit den erforderlichen Funktionsstärken innerhalb der Hilfsfrist eingehalten wer-

den soll.

Zeitfolge vom Eintritt des Ereignisses bis zur Einsatzplanung
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